Gütesiegel für Schulen, die hochbegabte Schülerinnen und Schüler besonders fördern

Erlass vom 19.12.2003, Amtsblatt 1/04, S. 10 KM Hessen

Schulen, die hochbegabte Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße fördern, erhalten vom Land Hessen ein Gütesiegel. Dieses Siegel wird den Schulen auf Antrag für drei Schuljahre verliehen. Mit der Verleihung des Siegels erhalten die Schulen die Möglichkeit, Anträge auf Förderung aus Haushaltsmitteln zur Hochbegabtenförderung in hessischen Schulen zu stellen. Das Gütesiegel wird in Form einer Urkunde verliehen. 

Schulen, die das Gütesiegel erhalten wollen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: 

· Sie haben ein Förderkonzept zur Hochbegabtenförderung entwickelt einschließlich entsprechender Evaluationsmethoden. Die Hochbegabtenförderung ist Teil des Schulprogramms. 

· Sie können hochbegabte Schülerinnen und Schüler (bei Bedarf mit Unterstützung der Schulpsychologischen Dienste oder der Beratungsstelle BRAIN) sachgerecht identifizieren (z.B. hochbegabte Hochleistende, hochbegabte Unauffällige, hochbegabte Minderleister). 

· Sie erstellen individuelle Förderpläne für alle vorkommenden Ausprägungen von intellektueller Hochbegabung und Leistungsfähigkeiten, in denen auch außerschulische Maßnahmen aufgeführt werden können, und schreiben diese regelmäßig fort. 

· Sie bieten Eltern qualifizierte Beratung zum Thema an. 

· Sie arbeiten mit kompetenten außerschulischen Institutionen auf dem Gebiet der Hochbegabung (Schulpsychologische Dienste, BRAIN, Beratungsstellen, Hochschulen, Kinder- und Jugendakademien usw.) zusammen und bilden mit ihnen und weiteren interessierten Schulen nach Möglichkeit regionale Netzwerke. 

· Die Lehrkräfte der Schule bilden sich regelmäßig zum Thema Hochbegabtenförderung fort und wenden verschiedene Methoden zur sachgerechten Hochbegabtenförderung an. 

· Sie evaluieren systematisch alle ergriffenen Maßnahmen (bei Bedarf mit Unterstützung der Schulpsychologischen Dienste) jeweils zum Schuljahresende, dokumentieren die Ergebnisse und führen in diesem Rahmen zugehörige Statistiken (z.B. Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Jahrgangsstufe übersprungen oder am Unterricht einer höheren Jahrgangsstufe oder eines anderen Schulzweiges oder an außerschulischen einschlägigen Angeboten teilgenommen haben oder mehr als zwei Leistungskurse belegten; Anzahl der Arbeitsgemeinschaften, in denen auch Hochbegabte gefördert werden; Erfolge bei Wettbewerben, Abschlussprüfungen, Vergleichsarbeiten, besonderen Lernleistungen, sozialem Engagement usw.). 

Der Antrag auf Verleihung des Gütesiegels muss spätestens vier Monate vor dem Ende des Schuljahres bei dem Hessischen Kultusministerium auf dem Dienstweg eingereicht werden. Dem Antrag sind entsprechende Nachweise beizufügen, dass die vorstehend genannten Voraussetzungen erfüllt werden. 

Schulen, die das Gütesiegel verliehen bekommen haben, sind verpflichtet, nach drei Jahren über die Ergebnisse der Hochbegabtenförderung an ihrer Schule im Sinne einer methodenkritischen Reflexion des eigenen Vorgehens zu berichten. Dieser Bericht ist gemeinsam mit der unter Pkt. 7 genannten Dokumentation dem Kultusministerium auf dem Dienstweg vorzulegen. 

Ein Antrag auf eine erneute Verleihung des Gütesiegels nach dem Ablauf der Dreijahresfrist muss – mitsamt den o.a. Nachweisen - spätestens vier Monate vor dem Ende des Schuljahres bei dem Hessischen Kultusministerium auf dem Dienstweg eingereicht werden. 
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Aufbau von regionalen Netzwerken

Die Aufbauphase in der schulischen Hochbegabtenförderung sollte damit abgeschlossen werden, dass den Eltern zunächst in überschaubarer Zeit möglichst in allen Schulamtsbereichen einige Grundschulen, allgemein bildende und berufliche Gymnasien sowie Gesamtschulen genannt werden können, die über eine besondere Kompetenz und über konkrete Angebote auf dem Gebiet der Hochbegabtenförderung verfügen. Diese Schulen sollten sich in regionalen Netzwerken zusammen finden, um auf diese Weise voneinander lernen, sich gegenseitig unterstützen und die Angebote aufeinander abstimmen zu können. 

Den Lehrkräften dieser Schulen sollten besondere Fortbildungen - auch im Verbund - ermöglicht werden, auch um die Beratungskompetenz der Lehrerinnen und Lehrer gegenüber den Eltern zu stärken. Die Ausgestaltung eines solchen Netzwerkes von Förderschwerpunkten an unterschiedlichen Schulen bedarf der Begleitung und Unterstützung von Seiten der beteiligten Staatlichen Schulämter, um eine möglichst zielorientierte Ressourcenbündelung zu garantieren und um zentrale Informations- und Koordinationsstellen in den Schulamtsbezirken zu schaffen. Derartige Vernetzungsstrukturen sind in einigen Regionen des Landes bereits im Entstehen begriffen. 

"Underachievement" bzw. Minderleistung

Wenn man - nach überwiegender Konvention - ab einem diagnostizierten Intelligenzquotienten von 130 von intellektueller Hochbegabung spricht, sind zwei Prozent der Schülerschaft als hochbegabt zu bezeichnen, unter denen wiederum ca. 15 Prozent den so genannten hochbegabten "Underachievern", die erwartungswidrige schulische Minderleistungen erbringen, zuzurechnen sind. Bei diesen können, wenn sie nicht frühzeitig als solche erkannt und in geeigneter Weise gefördert werden, die durchschnittlichen Instrumentarien des regulären Schulwesens schnell an ihre Grenzen stoßen, woraus in Einzelfällen schulisches Scheitern mit allen negativen Begleiterscheinungen und Folgeproblemen resultieren kann. 

Intellektuelle Hochbegabung ist somit kein einheitlich auftretendes Phänomen, das mit Hilfe eindeutiger Erkennungskriterien festgestellt und mittels gleichförmiger bzw. allgemein gültiger schulischer Angebote gefördert werden kann. Hochbegabung ist - nach abgesicherten wissenschaftlichen Studien - bei der überwiegenden Mehrzahl der Betroffenen mit guter bis sehr guter sozialer Einbettung und Beliebtheit sowie psychischer Stabilität gekoppelt. Nur in ca. 15 Prozent der Auftretenshäufigkeit geht intellektuelle Hochbegabung mit psychischen bzw. sozialen Auffälligkeiten und Problemen daher. In diesen Fällen ist allerdings zum Teil intensive und umfassende psychologische bzw. therapeutische Hilfestellung angezeigt. 

Da von "Underachievement" betroffene Kinder oder Jugendliche und ihre Familien nicht selten eine längere schulische und gesellschaftliche Leidensgeschichte durchlaufen, wurde und wird das in der öffentlichen Berichterstattung in den Medien zu findende Bild Hochbegabter häufig in verzerrenden Extremvarianten gezeichnet, was wiederum einen nüchternen und pragmatischen Zugang zu dem Thema überhaupt verstellen oder zumindest erschweren kann. Dennoch ist Hochbegabung keineswegs generell oder auch nur überwiegend eine Frage von grundsätzlichem Anderssein, ungewöhnlicher Problembehaftung oder notorischem Außenseitertum. 

Hilfestellung für hochbegabte "Underachiever"

Die eher kleine Gruppe der so genannten "Underachiever" oder Minderleister unter den Hochbegabten stellt eine besondere Herausforderung für die Schulen dar. Bei ihnen geht es vornehmlich darum, sie psychisch zu stabilisieren sowie in ihrer Belastungs- und Leistungsfähigkeit zu stärken. Dazu kann es neben pädagogischen Maßnahmen auch zusätzlicher psychologischer und therapeutischer Unterstützung bedürfen. 

Es wäre wünschenswert, wenn sich im gegliederten Schulwesen bildungsgangübergreifende Kooperationsformen finden ließen, die zu einer individuellen Förderung von "Underachievern" - unter Berücksichtigung ihrer speziellen Ausgangssituation und ihrer Bedürfnisse - bereit wären. In schulformbezogenen Gesamtschulen ist dies ggf. in deren verschiedenen Schulzweigen möglich. Die integrierten Gesamtschulen sind systemisch auf den Umgang mit den unterschiedlichsten Begabungen und Lernentwicklungen eingestellt. Auch den Gymnasien wird - etwa in Kooperation mit den o.a. Unterstützungssystemen - empfohlen, mit Hilfe geeigneter innerschulischer Fördermaßnahmen für Underachiever ein Abgleiten hochbegabter, aber Problem belasteter Schülerinnen und Schüler in eine andere Schulform nach Kräften zu vermeiden. 

Insgesamt kann es sich bei der Hochbegabtenförderung nicht um eine neue Zusatzaufgabe für die Schulen handeln, die diesen einseitig weitere Verpflichtungen auferlegt; vielmehr sollen Schulen und Lehrkräfte befähigt und dabei unterstützt werden, sich für schon immer bestehende Aufgaben und Herausforderungen der Kooperation und Unterstützung vielfältiger externer Unterstützungssysteme zu versichern. Auf diese Weise kann auch eine durchaus noch immer spürbare Berührungsscheu mancher Schulen und Lehrkräfte gegenüber diesem Thema eher abgebaut werden. 
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